
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/3/9 14Os41/88,
12Os40/88, 14Os62/88, 12Os68/88,

13Os56/88, 11Os93/88, 12Os116/88,
12Os14

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.03.1988

Norm

StPO §281 Abs1 Z5a

Rechtssatz

Der psychologische Vorgang der Würdigung eines Beweismittels ist vom Nichtigkeitsgrund nach § 281 Abs 1 Z 5a StPO

nicht erfasst.

Entscheidungstexte
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16 Os 35/90

Entscheidungstext OGH 15.02.1991 16 Os 35/90

Vgl auch; Beisatz: Die tatrichterliche Beweiswürdigung ist im schöffengerichtlichen Verfahren (nach wie vor)

unbekämpfbar. (T1)
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Vgl auch; Beisatz: Zu § 345 Abs 1 Z 10a StPO. (T2)
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Vgl auch; Beisatz: Die prozessordnungskonforme Darstellung der Tatsachenrüge (Z 5a) verlangt, aus dem in der

Hauptverhandlung vorgekommenen Beweismaterial unter konkreter Bezugnahme auf solches anhand einer

Gesamtbetrachtung der tatrichterlichen Beweiswürdigung erhebliche Bedenken gegen die Urteilsfeststellungen

zu entscheidenden Tatsachen abzuleiten. (T4)

14 Os 86/14z

Entscheidungstext OGH 11.09.2014 14 Os 86/14z

Auch; Beisatz: Die Beurteilung der Überzeugungskraft von Aussagen kann allerdings unter dem Gesichtspunkt der

Unvollständigkeit (Z 5 zweiter Fall) mangelhaft erscheinen, wenn sich das Gericht mit gegen die Glaubwürdigkeit

oder Unglaubwürdigkeit sprechenden Beweisergebnissen nicht auseinandergesetzt hat. Der Bezugspunkt besteht

jedoch nicht in der Sachverhaltsannahme der Glaubwürdigkeit oder Unglaubwürdigkeit, sondern ausschließlich in

den Feststellungen zu entscheidenden Tatsachen. (T5)
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